
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie über Maßnahmen 
der Qualitätssicherung in Krankenhäusern 
(QSKH-RL): 
Änderung von § 24 Absatz 2 

Vom 22. März 2019 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 22. März 2019 
beschlossen, die Richtlinie gemäß § 136 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) in Verbindung mit § 135a SGB V über Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach 
§ 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Richtlinie über Maßnahmen der
Qualitätssicherung in Krankenhäusern – QSKH-RL) in der Fassung vom 15. August 2006
(BAnz. S. 6361), zuletzt geändert am 20. Dezember 2018 (BAnz AT 25.02.2019 B1), wie folgt
zu ändern:
I. Die Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern wird wie folgt

geändert:

§ 24 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Sofern sich das Krankenhaus bei Unterdokumentation auf Unverschulden beruft, 
ist dies vom Krankenhaus zu begründen. Das Krankenhaus holt hierzu eine 
Einschätzung der auf Landesebene beauftragten Stelle (bei indirekten Verfahren) 
bzw. des IQTIG (bei direkten Verfahren) ein. Hierzu übermittelt es seine Begründung 
bis zum 31. Mai des dem Erfassungsjahr folgenden Jahres den auf Landesebene 
beauftragten Stellen bzw. dem IQTIG. Die auf Landesebene beauftragte Stelle (bei 
indirekten Verfahren) bzw. das IQTIG (bei direkten Verfahren) geben eine 
Einschätzung hinsichtlich der vorgebrachten Gründe ab und teilen diese schriftlich 
innerhalb von sechs Wochen dem Krankenhaus zur Weiterleitung an die 
Vertragsparteien der örtlichen Pflegesatzverhandlungen mit. Die auf Landesebene 
beauftragten Stellen übermitteln dem IQTIG bis zum 31. Oktober des dem 
Erfassungsjahr folgenden Jahres eine Auflistung der Begründungen der 
Krankenhäuser und ihrer Einschätzung in anonymisierter Form. Das IQTIG 
veröffentlicht bis zum 31. Dezember des dem Erfassungsjahr folgenden Jahres eine 
retrospektive anonymisierte Fallsammlung der Begründungen und Einschätzungen 
zu den direkten und indirekten Verfahren. Abweichend von Satz 3 hat das 
Krankenhaus für das Erfassungsjahr 2018 seine Begründung bis zum 30. Juni 2019 
den auf Landesebene beauftragten Stellen bzw. dem IQTIG zu übermitteln.“ 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in
Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 22. März 2019 
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Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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